
Brandschutzordnung

gem. DIN 14096-3

Stand: September 2022

Firma:

Objekt:

Teil C

für Personen mit besonderen
Brandschutzaufgaben

Firma

Objekt



2. Brandschutzverantwortlicher
Funktion ausgeführt von:

 Geschäftsführer bzw. Vertreter entsprechen den Konzernvorgaben und Gesetzlichen Bestimmungen.
 Werksleiter
 Betriebsleiter

Aufgaben im vorbeugenden Brandschutz:

 Festlegen des betrieblichen Brandschutzstandards
 Bestellen eines Brandschutzbeauftragten
 Aufstellen / Genehmigen der Brandschutzordnung
 Entscheidung über Brandschutzinvestitionen
 Sorge tragen für die Einhaltung von gesetzlichen und versicherungsrechtlichen Vorschriften
 Sorge tragen über die Einhaltung der Forderungen aus der Baugenehmigung
 Durchführen einer Gefährdungsbeurteilung
 Anweisen von wirkungsvollen Maßnahmen und Schaffen einer geeigneten Organisation zur 

Gefahrenvermeidung und Abwehr
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3. Brandschutzbeauftragter
Funktion ausgeführt von:

Bestellter externer Brandschutzbeauftragter oder entsandter Vertreter; s. Namenslisten im Alarmplan

Qualifikation / Unterweisungen:

 Brandschutzbeauftragter bzw. Brandschutzingenieur
 Befähigung zum Leiten von Feuerwehreinsätzen
 Ausbilder für Feuerwehr und Brandschutz
 Fachplaner für baulichen Brandschutz
 Fachkraft für Arbeitssicherheit

Der externe Brandschutzbeauftragte sorgt selbst für seine qualifizierte Aus- und Weiterbildung.

Aufgaben im vorbeugenden Brandschutz:

 Der BSB untersteht und berichtet direkt dem Brandschutzverantwortlichen
 Überwachung der vom Brandschutzverantwortlichen festgelegten Standards, insbesondere der 

Brandschutzordnung
 Beratung und Kontrolle der Haustechnik im vorbeugenden technischen Brandschutz
 Beratung und Kontrolle der Schichtmanager im vorbeugenden organisatorischen Brandschutz
 Planen und Durchführen von BS-Unterweisungen
 Planen und Durchführen von Brandschutzübungen
 Zusammenarbeit mit den für den Brandschutz zuständigen Stellen
 Zusammenarbeit mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit und Mitwirkung im Arbeitsschutzausschuss
 Beratung und Unterstützung des Betriebsleiters in Fragen der Arbeits- und Betriebssicherheit
 Vorschläge und Konzepte zur Verbesserung des Brandschutzes und der Arbeits- und 

Betriebssicherheit an den Brandschutzverantwortlichen
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4. Brandschutzhelfer
Funktion ausgeführt von:

Ca. 5 % der Mitarbeiter; s. Namenslisten im Alarmplan

Qualifikation / Unterweisungen:

Wünschenswert ist eine technische Berufsausbildung oder eine Feuerwehrgrundausbildung

 16 h betriebsinterne Ausbildung
 2 h jährlich Schulung im vorbeugenden Brandschutz
 2 h jährlich Training Brandbekämpfung

Aufgaben im vorbeugenden Brandschutz:

 Unterstützen des Brandschutzbeauftragten nach Weisung
 Unterstützen der Haustechnik im vorbeugenden technischen Brandschutz nach Weisung
 Unterstützen der Schichtmanager im vorbeugenden organisatorischen Brandschutz nach Weisung
 Angeordnete Sicherheitswache bei Heißarbeiten
 Angeordnete Sicherheitswache bei außergewöhnlichen Arbeiten
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5. Führungskräfte
Funktion ausgeführt von:

Führungskräfte für den Gefahrfall, siehe Namensliste im Alarmplan

Unterweisungen:

 Führungskräfteschulung bestehend aus
o 8 h betriebsinterne Ausbildung
o 2 h jährliches Training

Aufgaben im vorbeugenden Brandschutz:

 Zusammenarbeit mit Brandschutzbeauftragtem
 Vorschläge und Konzepte zur Verbesserung des Brandschutzes und der Arbeits- und 

Betriebssicherheit an den Betriebsleiter
 Umsetzung und Überwachung der vorgeschriebenen und festgelegten Sicherheitsstandards, 

insbesondere der Brandschutzordnung
 Zusammenarbeit mit Brandschutzbeauftragtem und Brandschutz zuständigen Stellen
 Überwachung und Kontrolle der betrieblichen Sanitätskräfte und Ersthelfer
 Überwachung und Kontrolle des Erste Hilfe Materials
 Überprüfung und Archivierung der Verbandbücher
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6. Haustechnik
Funktion ausgeführt von:

Mitarbeiter der Haus- und Betriebstechnik

Qualifikation / Unterweisungen:

Handwerker, Techniker oder Meister

Jährliche Schulung durch den Brandschutzbeauftragten

Aufgaben im vorbeugenden Brandschutz:

 Überwachung der vorgeschriebenen und festgelegten Sicherheitsstandards, insbesondere der 
Brandschutzordnung

 Zusammenarbeit mit Brandschutzbeauftragtem

 Vorschläge und Konzepte zur Verbesserung des Brandschutzes und der Arbeits- und 
Betriebssicherheit an den Betriebsleiter

 Überprüfung aller elektrischer Anlagen und Geräte, wenn die vorgeschriebene Überprüfung durch 
Dritte (z.B. Externe) durchgeführt wird, obliegt der Haustechnik die Überwachung dieser Maßnahmen, 
Meldung von Störungen oder unerlaubten Veränderungen an den Betriebsleiter

 Überprüfung und Wartung aller technischer Einrichtungen des Brandschutzes, entsprechend 
Brandschutzordnung Teil C und den geltenden Vorschriften

 Vorschriftsgemäße Überprüfung der Sprinkleranlagen und Schieber mit Dokumentation

 Vorschriftsgemäße Überprüfung des Hydrantennetz mit Dokumentation
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